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Text 

Vergütung für den Verdienstentgang. 

§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes ist 
wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung 
zu leisten, wenn und soweit 

 1. sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden sind, oder 

 1a. ihnen auf Grund einer Verordnung nach § 7b Abs. 1 Verkehrsbeschränkungen auferlegt worden 
sind, oder 

 2. ihnen die Abgabe von Lebensmitteln gemäß § 11 untersagt worden ist, oder 

 3. ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gemäß § 17 untersagt worden ist, oder 

 4. sie in einem gemäß § 20 im Betrieb beschränkten oder geschlossenen Unternehmen beschäftigt 
sind, oder 

 5. sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß § 20 in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt 
worden ist, oder 

 6. sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, deren Räumung gemäß § 22 angeordnet worden ist, 
oder 

 7. sie in einem Epidemiegebiet, über das Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 verhängt worden 
sind, aufhältig sind oder Beschränkungen hinsichtlich des Betretens unterworfen sind, 

und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist. 

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch Art. 3 Z 1, BGBl. I Nr. 69/2023) 

(2) Die Vergütung ist für jeden Tag zu leisten, der von der in Abs. 1 genannten behördlichen 
Verfügung umfaßt ist. 
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(3) Die Vergütung für Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist nach dem regelmäßigen 
Entgelt im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/1974, zu bemessen. Die Arbeitgeber 
haben ihnen den gebührenden Vergütungsbetrag an den für die Zahlung des Entgelts im Betrieb üblichen 
Terminen auszuzahlen. Der Anspruch auf Vergütung gegenüber dem Bund geht mit dem Zeitpunkt der 
Auszahlung auf den Arbeitgeber über. Der für die Zeit der Erwerbsbehinderung vom Arbeitgeber zu 
entrichtende Dienstgeberanteil in der gesetzlichen Sozialversicherung und der Zuschlag gemäß § 21 des 
Bauarbeiterurlaubsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 414, ist vom Bund zu ersetzen. 

(3a) Der Anspruch auf Vergütung gegenüber dem Bund gemäß Abs. 3 besteht ungeachtet 
privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen zur Fortzahlung des Entgelts 
beziehungsweise der Bezüge. 

(4) Für selbständig erwerbstätige Personen und Unternehmungen ist die Entschädigung nach dem 
vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftlichen Einkommen zu bemessen. 

(5) Auf den gebührenden Vergütungsbetrag sind Beträge anzurechnen, die dem 
Vergütungsberechtigten wegen einer solchen Erwerbsbehinderung nach sonstigen Vorschriften oder 
Vereinbarungen sowie aus einer anderweitigen während der Zeit der Erwerbsbehinderung 
aufgenommenen Erwerbstätigkeit zukommen. Dies gilt nicht im Falle der Fortzahlung des Entgelts bzw. 
der Bezüge gemäß Abs. 3a. 

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann, wenn und soweit dies zur 
Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung erforderlich ist, durch Verordnung nähere 
Vorgaben zur Berechnung der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen. 

(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben eines 
Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG. 
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